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LESERFORUM

Neutralität: Recht und Politik

Nicht jede Neutralität ist ein Wert für unsere
Zeit, wohl aber unsere. Mit seiner Einsendung
warnt Prof. von Wartburg davor, eine Institution

über Bord zu werfen, die uns und der
Gemeinschaft noch viele Dienste leisten kann.

Man hört heute vielfach, auch von höchster
offizieller Stelle, die Neutralität müsse
infolge einer veränderten Weltlage neu
«überdacht» werden. An dieser Notwendigkeit

ist wohl kaum zu zweifeln. Zu fragen ist:
Was heisst überdenken?

Viel hat offenbar zur Abwertung der Neutralität

beigetragen, dass sie mit einem negativen

Begriff bezeichnet wird. Aber so wenig
Frieden bloss Abwesenheit von Krieg ist, so
wenig ist mit dem Negativum «Neutralität»
der Sinn einer den schweizerischen Möglichkeiten

angemessenen Aussenpolitik
erschöpft.

Gewiss ist sie zunächst ein Mittel der
Selbsterhaltung des zwischen Grossstaaten
eingeschlossenen Kleinen, für welches wir uns
niemandem gegenüber zu entschuldigen
haben. Aber ihr internationales Ansehen hat
sie erlangt, weil sie immer auch mehr war,
nämlich Mittel und Ausdruck einer universellen

Friedenspolitik. Bundesrat Petitpierre
hat es ausgesprochen in der Rede vor dem
Nationalrat vom 20. März 1947: «Grundsätze,

die stets unsere Aussenpolitik geleitet
haben, sind: mit allen Völkern im Frieden zu
leben und an allen Versuchen der internationalen

Zusammenarbeit teilzunehmen, um so
die Machtbeziehungen zwischen den Staaten
durch Rechtsbeziehungen zu ersetzen.

Das Neutralitätsstatut ist kein Hindernis für
die Verwirklichung der kollektiven Sicherheit,

im Gegenteil, es stellt einen besonderen

Beitrag der Schweiz dar, den wir seit langem
schon geleistet haben.»

Diese Politik des grundsätzlichen Verzichtes
auf Machtpolitik hat sich eingelebt seit der
Zeit, da die Eidgenossenschaft, nach zwei
Jahrhunderten einer stürmischen Expansion,
ihre äussere Gestalt und ihr inneres
Gleichgewicht gefunden hatte. Die Friedensverträge

mit Habsburg (1511) und Frankreich
(1516) waren als ebenso «ewig» gedacht wie
die Bünde selbst.

Ihre grundsätzliche Friedenspolitik, genannt
Neutralität, ermöglicht der Schweiz alle
Dienste, die sie dem Frieden leisten kann:
die Wirksamkeit des Roten Kreuzes, die
machtpolitisch unverdächtige Katastrophenhilfe,

die gegenseitige Vertretung der Interessen

verfeindeter Staaten. Es ist die machtpolitische

Unbescholtenheit, die es der Schweiz
oder einzelnen Schweizern immer wieder
ermöglichte, in den schwierigsten Situationen

bei Friedensaktionen entscheidend
mitzuwirken, wie z. B. bei der Vermittlung
zwischen Frankreich und Algerien oder bei der
Durchführung des vorzeitigen Waffenstillstandes

in Oberitalien 1945.

Um zu gedanklicher Klarheit zu kommen, ist
zu unterscheiden zwischen Neutralitätsrec/n
und Neutralitätspo/üik. Der Kern des
Neutralitätsrechts ist die Nichtteilnahme an
bewaffneten Konflikten. Die Neutralitätspolitik

hat die Aufgabe, in einer ständig sich
wandelnden Welt gleichzeitig die Glaubwürdigkeit

eines universellen Friedenswillens zu
erweisen. Dass dabei kaum eindeutig zu
beantwortende Ermessensfragen auftreten,
liegt in der Natur der Sache,

Einen deutlichen Anschauungsunterricht für
die Problematik des Neutralitätsgedankens
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Doppelzustellung an
Zeitbild-Abonnenten
Eine Bitte
Das vorliegende Zeitbild und einige
folgende Nummern werden im Rahmen
einer Werbung weiteren Kreisen zugestellt.

Dabei ist es nicht zu vermeiden,
dass einzelne unserer Abonnenten diese
Ausgaben doppelt erhalten. Wir bitten
um Verständnis und Weitergabe der
Werbenummern an einen Bekannten,
der das Zeitbild noch nicht kennt. Vielen

Dank!

Redaktion und Administration

hat die Golfkrise gegeben. Der Bundesrat
hat, wie es gemäss Neutralitätsrecht seine
Pflicht war, die militärische Neutralität
erklärt und den schweizerischen Luftraum
für Militärflugzeuge gesperrt. Anderseits hat
er das Wirtschaftsembargo der UNO
mitgemacht. Das Neutralitätsrecht fordert vom
Neutralen nicht, dass er durch Gleichbehandlung

eindeutige Rechtsbrecher im
Konfliktsfall bevorzuge, so wenig es umgekehrt
verlangt, dass er sich durch absolute Verweigerung

gegenüber einem übermächtigen
Grossstaat der Vernichtung aussetzt. Auch
die zeitweilige Nachgiebigkeit gegenüber
wirtschaftlichen Forderungen der Achsenmächte

hat die internationale Anerkennung
der schweizerischen Neutralität nicht auf die
Dauer beeinträchtigt.

Nun hört man oft die Ansicht, dass gegenüber

der gesamten Völkergemeinschaft, d. h.

gegenüber der UNO, die Neutralität keinen
Sinn mehr habe. Man verweist auf Österreich

und Schweden, welche UNO-Aktionen
als eine Art von Polizei-Aktionen auffassen
und gegenüber der UNO keine Neutralitätspflicht

anerkennen. - Dies ist eine reichlich
oberflächliche Haltung und Gesinnung. Es
ist eine rein juristische, weltfremde Fiktion,
es handle sich beim Golfkrieg um eine
Massnahme der kollektiven Sicherheit im Namen
der Völkergemeinschaft. Der Krieg ist nicht
von der UNO, sondern von der Führung der
USA beschlossen und durchgeführt worden.
Er ist ein klassischer Krieg um Machtpositionen

feindlicher Staaten. Und dies wird
auch bei zukünftigen Konflikten so sein,
daran kann auch keine UNO etwas ändern.
Zuzugeben ist, dass diesmal das Völkerrecht
eindeutig auf der Seite der Koalition stand
und dass die internationale Konstellation es
der UNO ermöglichte, der Aktion ihren
Segen zu erteilen.

Aus diesen Überlegungen geht hervor, dass
es richtig war, dass die Schweiz nicht der
UNO beigetreten ist. Es muss einen Ort auf
der Welt geben, der auch zwischen der UNO

und ihren allfälligen Gegnern (oder Opfern)
neutral bleibt, einen Ort, der sich auf keine
Machtpolitik einlässt. Irgendeinmal muss
auch mit Mächten, deren Auffassungen uns
fremd bleiben, wieder eine Verständigung
gesucht werden. Grosse Teile der arabischen
und der ganzen dritten Welt sehen in der
UNO, nicht zu Unrecht, lediglich ein Werkzeug

der USA. Es können Situationen eintreten,

da einzig die Schweiz noch als Vermittler
zwischen unvereinbaren Standpunkten

akzeptiert wird. Eine UNO-Mitgliedschaft
würde eine vielleicht mögliche Vermittlung
sehr erschweren, denn wir wären von
vornherein auch Partei. Die häufige Ernennung
von Schweizern zu heiklen UNO-Missionen
zeigt, dass die UNO selbst den Wert der
Nichtmitgliedschaft erkennt und anerkennt.

Der Begriff der «neuen Weltordnung», der
letzthin wieder aufgenommen wurde, ist eine
nichtssagende Phrase, auf die wir uns auf
keinen Fall einlassen dürfen.

Fassungslos stehen wir vor der Tatsache,
dass die Amerikaner den barbarischen
Massakern in Irak, die doch ohne ihre Aktion
gar nicht zustande gekommen wären, tatenlos

zuschauen. Erst der Aufruf der USA zum
Sturz Saddams hat die Kurden zur Erhebung
ermutigt. Eine «neue Weltordnung» ist so

lange unglaubwürdig, als sie sich nur um
Staatsgrenzen kümmert und nicht die Achtung

der Menschenrechte in den Mittelpunkt
aller politischen Bestrebungen stellt. Auch
Völkermord ist ja durch die Weltgemeinschaft

«verboten».

Unsere wichtigste neutralitätspolitische
Sorge sollte sein, auch bei der dritten Welt
Glaubwürdigkeit zu gewinnen oder zu erhalten.

Ob eine Anbiederung bei der UNO
durch Stellung von Blauhelmen dazu das
brauchbare Mittel ist, wage ich zu bezweifeln.

Bei den meisten ihrer Aktionen wird
die UNO in den Augen eines grossen Teils
der Völkergemeinschaft als Werkzeug einer
Partei erscheinen. Keine schweizerische
Behörde hat das Recht, das Neutralitätsprinzip

zu beschneiden oder aufzuheben.

Die schweizerische Neutralität - nicht jede
Neutralität an sich - ist eine internationale
Institution, auf die die Welt angewiesen ist.
Die Möglichkeit ihrer Handhabung beruht
gerade auf der machtpolitischen und
geographischen Unscheinbarkeit der Schweiz. Das
Rote Kreuz ist die einzige von aller Politik
losgelöste internationale Instanz der Welt.
Seine Wirkungsmöglichkeit hängt weitgehend

vom internationalen Ansehen der
Schweiz als unparteilichem Staat ab. Die
Bedingung für dieses Ansehen ist die absolute

Zuverlässigkeit ihrer Neutralität und
Vertragstreue. Man fordert von der Schweiz
Solidarität mit der Völkergemeinschaft. Diese
Solidarität wird am besten gewahrt, wenn
wir aus der allgemeinen Machtpolitik, auch
derjenigen, die die UNO als Hintergrund
benutzt, einen Raum aussparen, der
ausschliesslich dem Frieden dient.

Wolfgang von Wartburg

Prof. Schindler zur Neutralität

Fortsetzung von Seite 13

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die
Schweiz jedoch in der für die Neutralität
immer wichtiger werdenden Rolle eines
unparteiischen Dritten in einen Rückstand.
Es zeigte sich nämlich, dass Aufgaben dieser
Art in besonderem Masse im Rahmen der
Vereinten Nationen zu erfüllen sind, wo
denn auch die anderen europäischen
Neutralen diese Funktion stark entwickeln konnten.

Durch ihr Fernbleiben von der UNO
schloss die Schweiz sich von dieser zusätzlichen

Rechtfertigung ihrer Neutralität aus.

Nun soll das Versäumte nachgeholt werden,
indem schweizerische Verbände für
Friedenssicherungsoperationen der UNO
bereitgestellt werden und andere Dienste, für die
unbeteilgte Drittstaaten erwünscht sind,
angeboten werden. Gute Dienste werden
besonders im aussereuropäischen und
universellen Rahmen von Bedeutung bleiben,
wo weiterhin zahlreiche Konflikte im Gange
sind. Allerdings setzen Gute Dienste keine
Neutralität im traditionellen Sinne voraus.
An sich kann jeder Staat, der in einer
bestimmten Konfliktsituation eine gewisse
Unabhängigkeit bewahrt hat, Gute Dienste
leisten. Staaten aber, die sich gewissermas-
sen professionell auf Gute Dienste vorbereiten,

bieten bessere Voraussetzungen dafür.

Es ist deshalb zu begrüssen, dass diese Funktion

der schweizerischen Neutralität in
Zukunft stärker betont wird. Selbst wenn die
dauernde Neutralität in der bisherigen Form
einmal nicht mehr bestehen wird, werden
solche Dienste immer noch in gewissem
Ausmass geleistet werden können.
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